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Erwägungen

E. 1
Nach Art. 52 Abs. 3 ATSG ist das Einspracheverfahren kostenlos. Parteientschädigungen
werden in der Regel nicht ausgerichtet. Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht
erkannt hat, hat nur der Einsprecher, der im Falle des Unterliegens die unentgeltliche
Verbeiständung beanspruchen könnte, bei Obsiegen Anspruch auf eine Parteientschädigung
( BGE 130 V 570 E. 2 S. 571). Ob bei Vorliegen besonderer Umstände (etwa besonderer
Aufwendungen und Schwierigkeiten) die Zusprechung einer Parteientschädigung in
Betracht fällt, hat das Gericht offengelassen (E. 2.3.2 S. 573). Der Grundsatz des Art. 52
Abs. 3 Satz 2 ATSG bezieht sich auf das Einspracheverfahren, gilt aber für das gesamte
vorprozessuale Verwaltungsverfahren.

E. 2.1
Die Vorinstanz hat richtig dargelegt, dass der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf
Parteientschädigung für das Verwaltungsverfahren hat, weil er im Falle des Unterliegens
nicht die unentgeltliche Verbeiständung ( Art. 37 Abs. 4 ATSG ) hätte beanspruchen
können. Dass die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die unentgeltliche Verbeiständung
(Bedürftigkeit) nicht gegeben waren, hat die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich
festgestellt ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Des Weiteren sind besondere Umstände, welche nach
der Rechtsprechung allenfalls die Zusprechung einer Parteientschädigung rechtfertigen
könnten, nicht gegeben, weshalb die in BGE 130 V 570 E. 2.3.2. S. 573 offengelassene
Frage, wie es sich diesbezüglich verhält, nach wie vor nicht abschliessend beurteilt werden
muss. Abgesehen davon, dass das Verwaltungsverfahren im vorliegenden Fall bezüglich
des Leistungsanspruchs nach KVG abgeschlossen wurde, bevor eine Verfügung im
formellen Sinn erging, hatte der Beschwerdeführer es selbst zu vertreten, dass sich die
Vergütung der zahnärztlichen Behandlung durch die Krankenkasse verzögerte, indem er
Anlass dazu gab, dass diese Prof. S.________ um Auskunft ersuchte. Dieser Zahnarzt
erklärte dann, der Beschwerdeführer sei ihm als Patient nicht bekannt. Der später
konsultierte Dr. med. dent. M.________ reichte bei der Krankenkasse ein nicht hinreichend
begründetes Gesuch um Kostengutsprache ein. Wie die Vorinstanz zutreffend dargelegt hat,
musste der Beschwerdeführer bei dieser Sachlage erkennen, dass nicht die juristische
Vertretung, sondern eine zuverlässige fachärztliche Beurteilung seiner Probleme im
Kieferbereich für die Leistungspflicht der Krankenkasse ausschlaggebend war. Er hätte
demnach bei der Kasse einen Antrag auf fachärztliche Begutachtung stellen können,
nachdem die Krankenkasse zunächst sein Gesuch abgelehnt hatte. Besondere
Schwierigkeiten, die höhere Aufwendungen erforderlich machten, sind in diesen
Gegebenheiten nicht zu erkennen.

E. 2.2



Die Ausführungen in der Beschwerde betreffen im Wesentlichen die
Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz und sind nicht geeignet, diese als offensichtlich
unrichtig oder sonstwie bundesrechtswidrig erscheinen zu lassen (Art. 97 Abs. 1 in
Verbindung mit Art. 95 lit. a BGG ). Ebenso wenig vermag der Beschwerdeführer darzutun,
inwiefern der angefochtene Entscheid Bundesrecht ( Art. 95 lit. a BGG ), namentlich Art.
52 Abs. 3 ATSG und die hiezu ergangene Rechtsprechung, verletzen soll.

E. 3
Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten dem unterliegenden
Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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